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6. Kapitel.

Sanftige für die Reifenden heftimmte Räume.

a) Aborte und Pifl'oire.

Aborte und Piffoire, bezw. Gruppen von folchen auf den Bahnhöfen vorzu-
lehen, ilt unabweisbares Bedürfnis. Sie follen fo gelegen fein, daß lie lich vor
allem den Warte— und Erfrilchungsräumen möglichlt nahe, aber auch nur wenig
entfernt von lämtlichen anderen Räumlichkeiten und Flurgängen, welche die
Reifenden zu benutzen haben, befinden. Sie müffen dem Publikum in die Augen
fallen und tunlichlt leicht auffindbar und erreichbar fein; ferner ilt ftets eine
Trennung der Gefchlechter vorzulehen.

552 der „Technifchen Vereinbarungen über den Bau und die Betriebs—
einrichtungen der Haupt- und Nebeneifenbahnenfl befagt für die Hauptbahnen
folgendes: „Es ilt dafür zu forgen, daß fowohl das Publikum in den Wartefälen,
wie die aus den Zügen ausfteigenden Reifenden tunlichft mich und ungehindert
einen Abort erreichen können. Auf größeren Stationen wird eine überdeckte

Verbindung der Aborte mit dem Empfangsgebäude und mit den Bahnfteigen
empfohlen. Die Aborte find mit weithin fichtbarer Bezeichnung zu verfehen . . .“
_ Für Nebenbahnen lautet diefer Paragraph: „für leicht zugängige Aborte ift
Vorforge zu treffen.“

Einen auffälligen Mangel an Aborten haben die italienifchen Bahnhöfe auf—
zuweilen. Selbft ganz große Stationen, wie z. B. diejenige zu Neapel, find mit
einer völlig unzureichenden Anzahl von Aborten ausgerültet.

Auf Haltepunkten, Halteftellen und anderen kleinen Stationen vermeidet
man es in der Regel, Aborte, bezw. Abortgruppen im Empfangsgebäude lelbft
unterzubringen. Vielmehr wird meift an dem einen Ende des längs des Emp-
fangsgebäudes [ich hinziehenden Bahnlteiges ein befonderer kleiner Bau, ein
Aborthäuschen errichtet; und zwar wird hierzu, lobald der Stationsausgang an
einem der beiden Bahnfteigenden angeordnet ift, gerade dieles dafür gewählt.

Im Erlaß des preußifchen Minilters der öffentlichen Arbeiten vom 25. juni 1901
wird in dieler Beziehung gelangt: „Aborte find . . . in freiftehenden Gebäuden
unterzubringen und in kürzelter Verbindung mit den Warteräumen anzuordnen,
wobei bei Bemelfung des Zwifchenraumes jedoch auf die Erweiterungsfähigkeit
der Warteräume Rücklicht zu nehmen iltß

Ein lolches Aborthäuschen entlpricht feinem Zwecke dann am vollkommenftem ‚
wenn es lowohl vom Bahnlteig aus, als auch von außen, vom Bahnhofsvorplatz
her, zugänglich und benutzbar ift. Alsdann ift das Häuschen dementlprechend
in zwei fcharf gelchiedene Teile zu trennen, lo daß durch dielen Bau hindurch
kein Verkehr zwifchen Bahnlteig und außen möglich ift, alfo durch das Häuschen
hindurch der Bahnfteig nicht betreten werden kann.

Durch eine derartige Anlage wird auch die Bedürfnisanftalt, die in Art. 21
(S. 16) als auf dem Bahnhofsvorplatz erforderlich bezeichnet worden fit, überflüffig.

Anltatt ein vom Empfangsgebäude völlig getrenntes Aborthäuschen zu er-
richten, hat man bisweilen den Abortbau an die eine Stirnleite des Empfangs-

gebäudes angefügt.
Wo die log. Bahnfteigfperre eingeführt ift —— und dies ilt bei der Mehr—

zahl der Eifenbahnen der Fall —- muß bei der Wahl des Platzes, auf dem das
Aborthäuschen errichtet werden lol], auch auf diele Rücklicht genommen werden.
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Reifende, die während des oft nur kurzen Aufenthaltes auf einer Station den Abort
benutzen wollen, müllen ihn nicht allein auf kürzeltem Wege erreichen können,
londern es [011 ihnen unter allen Umltänden eripart bleiben, die Bahnlteiglperre,
bezw. die Einrichtungen für Ausübung der Fahrkartenprüfung zweimal pallieren
zu müllen. Die Anordnung ilt demnach [0 zu treffen, daß letzteres nicht not-

wendig ilt.

Wenn der Abortbau auch von den Wartelälen ohne weiteres erreichbar
[ein toll, [0 muß die Fahrkartenprütung vor dem Betreten der Warteiäle gelchehen.
llt dies nicht möglich, muß lie vielmehr beim Austreten der Reifenden nach dem
Bahnlteig vorgenommen werden, [0 muß man:

entweder die Aborte in die Bahnlteigiperre einbeziehen und alsdann für die
Reifenden der kurze Zeit haltenden Züge beiendere Aborte voriehen,

oder für die abfahrenden Reifenden im Empfangsgebäude (nahe am Eingang,
bezw. an den Warteräumen) Aborte anordnen und den Bahnlteig [amt dem
darauf errichteten Abort—

bau den beiden Arten Fig. 89.

von Reifenden über—
lallen.

Hierbei wird es
nicht lelten erforderlich,
belonders auf älteren
Stationen, längs des
Empfangsgebäudes auf
eine bald kleinere, bald
größere Länge vom
Hauptbahnlteige einen
Streifen durch eine
Schranke abzuteilen, der
dann der Bahnlperre zu
dienen hat. In dieler
Schranke angebrachte

  

  

 

Freiabort mit durchgehender Bahniteiglperre
“ __ auf den lächlilchen Staatseilenbahnen.

Turchen fuhren zu dem „m w. Gr,

nicht eingefriedigten
Teile des Bahnlteiges, bezw. zu den Zügen, und an dielen Türchen wird die Fahr—
kartenprütung ausgeübt. Wenn die zu den Warte- und Erfriichungsräumen ge—
hörige Abortgruppe in der gleichen Gebäudeflucht wie diele gelegen und vom
Bahnlteig aus zugänglich ilt, lo muß die erwähnte Schranke bis zu den Abort—
türen verlängert werden, Iobald die Aborte innerhalb der Bahnl'teiglperre ver—
bleiben tollen.

Der vorhin erwähnte preußilche Minilterialerlaß lpricht iich in Art. 7 über
diefen Oegenitand wie folgt aus:

„Bei den Einrichtungen für die Ablperrung find die Aborte im allgemeinen als Zubehör

der Warteräume anzulehen und wie diele zu behandeln. Liegen die Warteräume außerhalb der
Sperre, lo iit, wenn nicht beiondere Verhältnille eine andere Anordnung zweckmäßig erfcheinen

lallen, zwilchen den Warteräumen und den Aborten auf der Bahnlteigieite ein nötigenfalls auch

nach der Vorplatzieite einzufriedigender Weg vorzuiehen, in dellen bahnl'eitiger Eintriedigung die
Offnungen fiir die Prüfung der Fahrkarten anzulegen [ind In lolchen Fällen iind bel'0ndere, un—
mittelbar vom Bahnfteig aus zugängliche Aborte in der Regel nicht vorzulehen.

Liegen die Warteiäle und Aborte innerhalb der Sperrung, to find nur ausnahmsweife

Pilioirltände oder Aborte außerhalb der Sperre auf den Bahnhofsvorplätzen anzuordnen . . .“



105

Auf größeren Bahnhöfen wird eine größere Anzahl von Aborten, bezw.
Abortgruppen erforderlich, und zwar ift deren Lage im und zum Empfangs—
gebäude je nach den vorliegenden Verhältniffen ziemlich verfchieden. Die
wichtigften einfchlägigen Anordnungen find die folgenden:

1) Die Aborte find an der Eingangshalle gelegen und von diefer aus un-
mittelbar zugänglich, eine Anordnung, die namentlich für die abfahrenden Reifen-
den fehr willkommen ift. Auch hierbei zeigt lich eine gewiffe Verfchiedenheit.
Die Aborte befinden fich:

ot) Unmittelbar an den zur Halle führenden Eingangstüren.
@) An dem Ausgang, durch den man aus der Halle unmittelbar nach den

Bahnfteigen, bezw. nach den zu letzteren führenden Tunneln gelangt.
7) An anderen Stellen der Eingangshalle: an einer Seitenwand, wie in

Klotzfche (fiehe Fig. 51, S. 61), Münfter (fiehe Fig. 58, S. 68), Straßburg (fiehe
Fig. 83, S. 96), an beiden Seitenwänden, wie in Altona (fiehe Fig. 33, S. 48),
Bremen (fiehe Fig. 31, S. 46) ufw. Sind Wartegänge vorhanden, fo legt man
die Aborte nicht felten an diejenigen Stellen, wo jene Gänge aus der Halle ab-
zweigen, wie in Frankfurt a. M. (fiehe die Tafel bei 5.67) ufw.

2) Die Aborte werden in nächfter Nähe der Warte- und Erfrifchungsräume
angeordnet, und zwar find fie:

ac) entweder auf dem Wege zu jenen Räumen (fiehe Metz in Fig. 23, S. 39),
@) oder fo gelegen, daß man fie erreicht, fobald man die Wartefaaltüren

paffiert hat.
7) Sind Wartegänge vorhanden, fo legt man die Aborte häufig und mit

Recht an diefe, wie z. B. in Coblenz (fiehe Fig. 49, S. 59), Hamburg (fiehe die
Tafel bei S. 82), Lübeck (liche Fig. 26, S. 41), Hannover (fiehe Fig. 32, S. 47),
Mainz ufw.

Solche Aborte find nicht felten mit Wafchräumen oder mindeftens mit
Wafchtifcheinrichtungen verbunden.

3) Häufig ordnet man” auch Aborte derart an, daß der Zugang zu ihnen
vom Inneren der Warte- und Erfrifchungsräume, von den Speifefälen und dergl.
ftattfindet, z. B. in Brügge (fiehe Fig. 13, S. 31). Namentlich werden anftoßend
an die befonderen Warteräume für Frauen gern derartige Aborte, nicht felten mit
Wafchtifcheinrichtungen vereinigt, vorgefehen. Das Gleiche trifft bei den für
türftliche Perfonen und deren Gefolge beftimmten Warteräumen zu.

4) lft auf einem Bahnhofe eine größere Wirtfchaft vorhanden, namentlich
eine folche, die von der Bevölkerung des betreffenden Ortes ftark benutzt wird,
fo ift auch für diefe eine befondere Abortgruppe vorzufehen.

5) Es: kommen Aborte, bezw. Abortgruppen vor, die fich zwar im Empfangs—
gebäude felbft befinden, die aber nur von den Bahnfteigen aus betreten werden
können. Wenn auf den Bahnfteigen das einfchlägige Bedürfnis nicht in anderer
Weife (fiehe 8.104) befriedigt ift, fo find derart gelegene Aborte fehr zweck-
mäßig. Ein anderes ift es, wenn auf einem größeren Bahnhofe nur in diefer
Weile angeordnete Aborte vorhanden find, wie z. B. auf dem neuen Bahnhofe
zu Wiesbaden (fiehe die Tafel bei S. 57). Diele Anordnung ift bloß dadurch
einigermaßen zu rechtfertigen, daß dort auch die Warte- und Erfrifchungsräume
bloß vom Kopfbahnfteig aus erreichbar find. (Vergl. auch das in Art. 50, S. 57
hierüber Gefagte.)

So gelegene Aborte mit Wafchtifcheinrichtungen zu verfehen, beffer noch
mit Wafchräumen zu vereinigen, ift zu empfehlen.
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6) Es wurde bereits mehrfach bemerkt, daß die verlchiedenen Abortgruppen
häufig mit Walchtifcheinrichtungen verfehen werden. Mehrfach werden, wie
noch unter b gezeigt werden wird, im Empfangsgebäude größere Wafchräume,
in neuerer Zeit logar Baderäume vorgefehen. An diefe muß wohl in den meilten
Fällen, namentlich an die Baderäume, ein Abort angelchloffen werden.

7) In einzelnen Fällen hat man die für das Publikum beftimmten Aborte
an den vorderen Teil der nach den Bahnfteigen führenden Perfonentunnel gelegt,
z. B. in Düheldorf (hehe Fig. 21, S. 37), Erfurt (hehe Fig. 77, S. 90), Ellen (hehe
Fig. 22, S. 38), Halle a. S. (hehe Fig. 201), Mülheim a. Rh. (hehe Fig. 29, S. 45).
Eine folche Anordnung wäre grundfätzlich nicht zu beanltanden, weil die Reifen-
den an den betreffenden Türen unmittelbar vorbeikommen, hat [ich aber doch
nicht durchweg bewährt, weil jene Tunnel in der Regel nicht genügend erleuchtet
iind, ferner, weil auch die Erhellung der Aborte felblt, ebenlo ihre Lüftung
Schwierigkeiten bereitet; der Abortgeruch gelangt leicht in die Tunnel und ver-
peftet fie. Auch find fo gelegene Aborte fchwer zu überwachen.

8) In großen Bahnhöfen werden nicht leiten auf gewiffen Zwifchen-, bezw.
Zungenbahnfteigen, bisweilen auch auf Außenbahnfteigen, kleine Häuschen er-
richtet, die Aborte und Pilfoirftände enthalten, nicht felten auch Wafcheinrich—
tungen. Sie haben vor allem den durchfahrenden, aber auch den abfahrenden
und den ankommenden Reifenden zu dienen und follen namentlich dann zur
Ausführung kommen, fobald man diefe Aborte erreichen kann, ohne die Bahn—
lteigfperre pafheren zu müffen. Beifpiele bieten die Bahnhöfe zu Bremen (hehe
Fig. 31, S. 46), Düffeldorf (hehe Fig. 21, S. 37), Frankfurt a. M. (hehe die Tafel
bei S. 67), Göttingen (hehe Fig. 78, 8.91), Hannover (hehe Fig. 32, S. 47), Mainz,
Münlter (hehe Fig. 58, S. 68), Straßburg (hehe Fig. 83, S. 96) ufw.

Da folche Häuschen fait ftets ganz frei ftehen, werden fie hier und da auch
Freiaborte genannt.

9) Eine Abortgruppe, die vor allem für die ankommenden Reifenden be-
ftimmt und dem Bahnhofsausgang zunächlt gelegen ift, ift nicht felten zu finden.
Damit verbundene Wafchräume, felbft Bade-, Friher- und Barbierftuben, find
beliebt und werden viel benutzt.

Derlei Aborte befinden [ich in der Regel im Empfangsgebäude, und zwar
in diefem Falle nahe am Bahnhofsausgang; he find aber auch fchon auf geeigneten
Bahnfteigen, in befonderen kleinen Häuschen, angeordnet werden.

10) Auf ganz großen Bahnhöfen werden für das die ankommenden Reifenden
erwartende Publikum an geeigneter Stelle — am Bahnhofsausgang — Aborte
vorgefehen, wenn nicht die foeben befprochenen diefem Zwecke dienen
können.

11) Schließlich ift noch der Aborte zu gedenken, die, abgefondert von den
für die Reifenden und das he begleitende, bezw. erwartende Publikum beftimmten,
für die Bahnbedienfteten, für das Perfonal der Bahnhofswirtlchaft und dergl. vor-
zufehen find.

Sofern auf, bezw. vor einem Bahnhofe befondere vom Empfangsgebäude
getrennte Aborthäuschen vorgefehen werden müffen, fo ift deren Gefamtanlage
und Grundrißanordnung eine ungemein verfChiedene, [0 daß es den Rahmen
des vorliegenden Heftes überfchreiten würde, wollte man hierauf näher eingehen.
Das Gleiche gilt naturgemäß auch für die auf den Bahnhofsvorplätzen zu errichten-
den Bedürfnisanftalten und für die auf den Bahnfteigen aufzuftellenden Abort—
häuschen.
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Von der Anlage und Konltruktion der Aborte und Piffoire wird in Teil III,
Band 5, Heft 2 (3. Aufl.: Abt. IV, Abfchn. 5, unter E u. F) eingehend gehandelt,
[0 daß es an diefer Stelle genügen muß, nur einige Gefichtspunkte allgemeiner
Art hervorzuheben.

Zunächft ift zu betonen, daß Aborte und Pilloire, die mit Wafierfpülung
verfehen find, allein den Anforderungen, die man an die Aborte eines Bahnhofes
ftellen muß, entfprechen. Deshalb befagen auch die „Technifchen Vereinbarungen
über den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupt— und Nebeneifenbahnenfl
in % 52: „ . . . Wafferfpülung der Aborte ift dringend zu empfehlen“.

Wo demnach das hierzu erforderliche Waffer einem ftädtifchen Wafferwerk
entnommen werden kann, oder wo für den Bahnhof eine befondere Waffen
verforgung in Ausficht genommen werden muß, hat man ftets davon abzufehen,
Aborte ohne Wafferfpülung, log. Trockenaborte, ausführen zu wollen, auch wenn
durch letztere lich eine nicht unbedeutende Koftenerfparnis erzielen ließe.

Daß Aborte und Piffoire mit ftändiger (kontinuierlicher) Spülung gerade für
Bahnhöfe, namentlich für verkehrsreiche, die geeignetfte Einrichtung bilden, ift
angefichts der ftarken Benutzung ohne weiteres einleuchtend. Will man indes
den hierdurch bedingten großen Wafferverbrauch herabmindern, fo muß man
zur zeitweifen (periodilchen) Spülung übergehen.

Bei den Aborten wird diele am heiten felbfttätig wirkend eingerichtet, d. h.
lie wird ohne unmittelbares Zutun des den Abort Benutzenden in Tätigkeit gefetzt,
alle mittels beweglicher Sitzplatte, beweglichen Fußbodens, durch Schließen des
Sitzdeckels, durch das Offnen der zum Abort führenden Tür ufw. Eine fog. frei—
willige Spülung einzurichten, d. h. die Spülung durch die den Abort benutzende
Perlen hervorzurufen, ift wenig empfehlenswert, da es zu oft verabfäumt wird,
die Spülung einzuleiten.

Bei Piffoiren kann die zeitweife Spülung dadurch bewirkt werden, daß der
Piffoirbefucher lie unfreiwillig in Tätigkeit fetzt, was meift durch Niederdrücken
einer Trittplatte gefchieht. Die Spülung kann aber auch intermittierend hervor-
gerufen, d. h. in regelmäßigen Zeiträumen unterbrochen und wieder zur Wirk-
famkeit gebracht werden. Meift gefchieht dies durch Kippgefäße, die durch die
Wafferleitung gefüllt und bei gewiffem Füllungsgrade ausgefchüttet werden.

Für Stationen, auf denen zwar nur wenige Züge halten, allein die Aborte
des verhältnismäßig längeren Aufenthaltes wegen ftark benutzt werden, empfehlen
lich die log. Trogaborte und die Röhrenaborte. Indem bezüglich der Einrichtung
lolcher Anlagen auf die eingangs angeführte Stelle diefes „Handbuches“ verwiefen
wird, fei hier nur erwähnt, daß nach Abfahrt eines jeden Zuges durch einen Be-
dienfteten mittels einer einzigen Handhabung die Spülung hervorgerufen wird.

Wo Waffer nicht in genügender Menge zur Verfügung fteht, ift man aller-
dings genötigt, Trockenaborte einzurichten; doch verwende man nur folche
Formen und Konftruktionen, die [ich in tunlichlt einfacher Weile reinhalten
laffen und an denen ein nicht leicht verfagender Geruchverfchluß angebracht ift.
Auch bezüglich folcher Einrichtungen muß auf die obengenannte Stelle diefes

„Handbuches" verwiefen werden.
Am einfachften und bequemften ift es, wenn die menfchlichen Ausfchei—

dungen (Fäkalltoffe) aus den Aborten nach dem vorhandenen ftädtifchen Kanal—
netz geleitet werden können. Ift ein folches nicht vorhanden oder kann das etwa
vorhandene nicht nutzbar gemacht werden, fo muß man zu zweckmäßig ein-
gerichteten Abortgruben, bezw. anderen feftftehenden Fäkalbehältern oder zu
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Fäkaltonnen [eine Zuflucht nehmen. Über gute Konftruktionen dieler Art lefe
man an derfelben Stelle nach.

Bei allen Abortanlagen, namentlich aber auch bei denjenigen auf Bahnhöfen,
iit auf eine ausgiebige Lüftungseinrichtung großes Gewicht zu legen. An der
obenangeführten Stelle ilti auch darüber Näheres zu finden, und es [ei hier nur
bemerkt, daß man in neuerer Zeit gern und häufig die Aborte an diejenigen
Höfe des Empfangsgebäudes legt, von denen bereits in Art. 53 (S. 67) die
Rede war; dadurch wird auch die Tageserhellung der Aborte und Piifoire ftark
begünltigt.

Während die Pilfoirftände für die Benutzung in der Regel ganz frei ge-
geben lind, wird nicht leiten, namentlich auf größeren Bahnhöfen, ein großer
Teil der Aborte, um fie entfprechend reinhalten zu können, verfchlolfen gehalten;
eine Aufwartefrau öffnet fie gegen mäßiges Entgelt. Um letztere herbeirufen zu
können, ilt an augenfälliger Stelle eine Klingel vorzulehen; desgleichen muß eine
Kammer vorhanden fein, die der Aufwartefrau als Aufenthaltsraum dient und in
der lie ihre Geräte und dergl. aufbewahrt.

lft mit der Abortgruppe eine Wafcheinrichtung verbunden, [0 kann dielelbe
Perlen auch diefe bedienen. In neuefter Zeit wird, um das Herbeirufen der Auf-
wartefrau zu umgehen, an der Aborttür eine automatifche Vorrichtung angebracht,
mittels deren nach Einwerfen eines Geldltückes das Öffnen der Tür möglich ge-
macht wird.

b) Welch—, Fril'1er- und Baderäume.

, wg- Außer den Wafchtilcheinrichtungen, die nicht leiten an die Aborte an—
“arcmume gelchlolfen iind, werden auf größeren Bahnhöfen belondere, fait ausfchließlich für

das Walchgelchäft beftimmte Räume vorgefehen. Bisweilen enthalten fie nur eine
größere Zahl von Wafchtifchen (Reihenwalchtifche), an denen gleichzeitig mehrere
Perlonen die Wafchungen vornehmen können. Es gibt aber auch Einrichtungen,
in denen der Raum in Zellen gelchieden ilt, in deren jeder nur eine, äußerften-
falls zwei Perlonen die Reinigung des Oberkörpers bewirken können.

Selbltredend dürfen in allen dielen Fällen Vorkehrungen zum Aufhängen
von Kleidern und Einrichtungen zur Warmwallerbereitung, ebenlo Toiletteeinrich—
tungen und dergl., ferner eine Kammer für die Aufwartefrau nicht fehlen. Häufig
ilt auch ein Abort vorhanden.

müleoivuud In neuerer Zeit geht man auf dielem Wege noch einen Schritt weiter.
Barbierra„„„ Man verbindet entweder mit dem Wafchraum eine Frifier- und Barbierftube

oder ordnet letztere unabhängig davon an. Bei Reifenden, welche die Nacht
durchfahren haben, ilt diefe Einrichtung [ehr beliebt. Naturgemäß dürfen in
einem lolchen Raume die zur Ausübung des Barbier- und Frifeurgefchäftes not—
wendigen Einrichtungsgegenltände und dergl. nicht fehlen.

In manchen Fällen, namentlich auf amerikanilchen Bahnhöfen, ilt auch eine
Kammer für einen Schuhputzer vorhanden.

Bad1£lim Auf ganz großen Bahnhöfen werden in der allerneuelten Zeit Baderäume
' vorgefehen, in denen Reifende, namentlich folche, welche die Nacht im Eilen-

bahnwagen zugebracht haben, aber auch anderes Publikum, ein Wannenbad
nehmen können. In einem hierzu geeigneten Raum muß eine entfprechende
Zahl von Badezellen gelchaffen werden, die mit allen Einrichtungen aus-
geftattet fein mülfen, die das Verabfolgen von Wannenbädern erheifcht. Für
Warmwallerbereitung muß Sorge getragen fein, und ein Abort darf nicht fehlen.
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Bezüglich weiterer Einzelheiten Iei auf Teil III, Band 5, Heft 2 (3. Aufl.: Abt. IV,
Ablehn. 5, D, Kap. 14: Badeeinrichtungen) diefes „Handbuches“ verwielen.

Nicht leiten bilden Aborte, Watch-, Frifier-, Barbier- und Baderaum eine ge—
lchlolfene Raumgruppe. Alle diefe Räume tollen von der Eingangshalle aus be-
quem zugänglich fein; man legt lie bisweilen aber auch lo, daß man vom Bahn—
hofsvorplatz aus tunlichlt unmittelbar nach ihnen gelangen kann.

7. Kapitel.

Räume für den Stations-‚ Eilgut- und Pol'tdienft, [owie für Steuer-
und Zollzwecke.

3.) Räume für den Stationsdienft.

Die Stationsbeamten müflen Räume haben, in denen fie [ich aufhalten und
ihre Arbeiten verrichten können. Diele Arbeiten [ind teils lchriftlicher Art; teils
betreffen lie den Telegraphen— und Signaldienft, unter Umftänden auch die Fahr-
kartenausgabe, die Gepäckabfertigung und den Güterdienft.

Auf Halteltellen und anderen kleineren Stationen ilt häufig nur ein einziger
Dienltraum vorhanden, der dann nicht leiten auch als Fahrkartenausgabe dient.

Auf größeren Bahnhöfen werden in der Regel drei Räume erforderlich:
einer für den Bahnhofsvorfteher, ein zweiter für den zweiten Bahnhofsbeamten
und ein dritter für den Telegraphendienlt. Diele drei Räume bilden zuiammen
diejenige Gruppe, die man häufig „Stationsbureaufl nennt.

Auf ganz großen Bahnhöfen, auf denen zu verfchiedenen Tagesltunden nahe-
zu gleichzeitig mehrere Züge abgeben, bezw. ankommen, ift auch eine größere
Zahl von dienfttuenden Beamten notwendig, für die alsdann die entfprechenden
Dienfträume vorzulehen find. Auf Bahnhöfen mit ltarkem Nachtverkehr findet man
wohl auch einen Raum, worin ein oder mehrere Beamte in den dienltfreien
Stunden ruhen können. Bisweilen ift mit dem Stationsbureau eine Auskunftsftelle
verbunden.

Gehört ein Bahnhof zwei Bahnlinien, bezw. zwei Bahnverwaltungen an, lo
mülfen für jede der beiden belondere Dienlträume in Auslicht genommen werden.
Die Zahl Iolcher Räume wird alsdann unter Umftänden eine recht bedeutende.

So verlangten die Wettbewerbsbedingungen für das Empfangsgebäude des neuen Haupt-
bahnhofes zu Leipzig, das gemeintam von der preußifchen und der Iächfifchen Staatseifenbahn-

verwaltung erbaut wird, in dieler Beziehung:
1) Ein Zimmer für den Bahnhofs-Oberinfpektor (nur auf Iächfil'cher Seite), etwa 25,00 qm mit

Vorzimmer;

2) je eines desgl. für den Iächfilchen und preußil'chen Bahnhofsvorftand, je etwa 25,00 qm groß;

3) je ein Zimmer für die Itellvertretenden Bahnhofsvorftände, von etwa 20,00 qm Größe;

4) je 2 Räume für die Fahrdienltleiter, jedes etwa 20,00 qm groß;

5) je 2 bis 4 Räume für die Stationsverwaltung, jeder Raum etwa 20,00 qm groß;

6) je ein Zimmer für Fundl'achen, etwa 25,00 qm groß;

7) je eine Auskunftsltelle, etwa 30,00 qm groß.

Auf fächlil'cher Seite:

8) ein Arztzimmer

@) zwei Krankenzimmer

10) Aufwärter- und Ferniprechräume;

11) Aborte für männliche und weibliche Bahnbedienftete.

Bei allen wichtigeren der genannten Dienlträume wird die Forderung geltellt,
daß fie unmittelbar am Bahnlteig gelegen find, alle Türen nach letzterem be-

} zulammen 45,00 qm groß;

104.
Dienfträume.


